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gerichts kann eine Berufung in
eine Anschlussberufung umge-
wandelt werden, wenn die Um-
Wandlung innen der Frist von
Art. 400 Abs. 3 lit. b StPO er-
üärt wird.91
I Art. 410 Abs. l lit. a StPO
(Therapiebericht als Revisions-
grand): Im Verlauf einer statio-
nären Therapie gewonnene me-
dizinische Erkenntnisse können
einen Revisionsgrund darstellen
und das ursprüngliche Urteil im
Strafpunkt und bezüglich Schuld-
Fähigkeit in Frage stellen.92
I Art. 422 StPO (Begriff der
Verfahrenskosten): Nach der
Rechtsprechung des Bundes-
gerichts können allgemeine
polizeiliche Leistungen (wie
beispielsweise Fahndungs- und
Festnahmekosten) der beschul-
digten Person als Kosten (Art. 422
Abs. 2 lit. d StPO) uberbunden
werden, wenn hierfür eine aus-
reichende gesetzliche Grundlage
besteht.93

Nach Art. 422 Abs. 2 lit. a StPO
stellen die Kosten der amtlichen
Verteidigung der beschuldigten
Person Verfahrenskosten dar, die
grundsätzlich vom Staat zu tragen
sind (Art. 423 StPO). Zwar sieht
Art. 426 Abs. 4 StPO die Mög-
lichkeit vor, der beschuldigten
Person die Kosten für die unent-
geltliche Verbeiständung der Pri-
vatklägerschaft zu überbinden.
Eine solche Möglichkeit ist in
Art. 427 StPO, welcher die Kos-
tenrragungspflicht der Privat-
klägerschaft regelt, jedoch nicht
vorgesehen. Ebenso wenig äussert
sich Art. 428 StPO in Bezug auf
das Rechtsmittelverfahren zu
dieser Frage. Die StPO enthält kei-
ne gesetzliche Grundlage, die es
erlauben würde, der PrivatMäger-
schaft die Kosten der amtlichen
Verteidigung der beschuldigten
Person aufzuerlegen (vgl. BGE
145 IV 90, E. 5.2) .94
I Art. 426 Abs. 2 StPO (Kosten-
aufedegung bei Einstellung des
Strafverfahrens): Die Drohung
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eines psychisch angeschlagenen
Beschuldigten, die sich als nicht
wirklich ernsthaft herausstellt,
führt nicht zu einer vorwerf-
baren Veranlassung des Straf-
Verfahrens. Das Bundesgericht
hat die Kostenauflage der Vor-
Instanzen als bundeswidrig ta-
xiert.95

Das Bundesgericht betont ein-
mal mehr, dass Strafverfahren
nicht als Vehikel zur Durchset-
zung zivilrechtlicher Ansprüche
dienen und es bundeswidrig ist,
dem Beschuldigten bei einer
Verfahrenseinstellung Kosten
und Entschädigungen aufzu-
erlegen, wenn sich die ihm vor-
geworfenen Pflichrverstösse in
blassen Vertragsverletzungen er-
schöpfen.96
I Art. 429 Abs. 2 StPO fVerzicht
auf Entschädigungsanspruch):
Fordert die Strafbehörde die be-
schuldigte Person auf, ihre An-
Sprüche zu beziffern und reagiert
diese nicht, geht das Bundesge-
rieht von einem (impliziten) Ver-
zieht auf eine Entschädigung
aus.97

Wenn die Staatsanwaltschaft der
Verteidigung mitteilt, sie geden-
ke das Verfahren ohne Ausrich-
tung einer Entschädigung ein-
zustellen, muss der Verteidiger
dennoch eine Kostennote ein-
reichen, ansonsten sein Mandant
die entsprechenden Ersatzansprü-
ehe verliert. 98

Ein Genugtuungsanspruch be-
steht auch bei einer Anhaltung
eines Beschuldigten gefolgt von
einer Festnahme von mehr als drei
Stunden. Bei der Bemessung der
Genugtuung kann auch eine ano-
nyme Medienberichterstattung re-
levant sein.99

3.3 Bundesgesetz über das
Bundesgericht (BGG)
I Art. 93 Abs. l lit. a BGG (nicht
wieder gutzumachender Nach-
teil rechtlicher Natur): Die Be-
schwerde in Strafsachen nach
Art. 78 fF. BGG ist gegen Be-

weismittelbeschlagnahmen in
der Regel nicht zulässig. Es fehlt
an der für Zwischenentscheide
erforderlichen Voraussetzung des
nicht wiedergutzumachenden
Nachteils rechtlicher Natur.100

Damit das Bundesgericht auf
die Beschwerde gegen kantonale
Entsiegelungsentscheide eintritt,
ist ein nicht wiedergutzumachen-
der Nachteil rechtlicher Natur zu
begründen. Wird im Entsiege-
lungsverfahren ausreichend sub-
stanziiert geltend gemacht, dass
einer Entsiegelung geschützte Ge-
heimhaltungsrechte entgegenste-
hen, droht nach der Praxis des
Bundesgerichts ein nicht wieder-
gutzumachender Nachteil im Sinn
von Art. 93 Abs. 11k. a BGG, weil
die Offenbarung eines Geheim-
nisses nicht rückgängig gemacht
werden kann. Beruft sich der
Betroffene dagegen auf andere
Gründe, aus denen die Ent-
siegelung unzulässig sein soll, wie
etwa Beschlagnahmehindernisse
oder Nichtverwertbarkeitsgründe,
droht ihm in der Regel kein nicht
wiedergutzumachender Nachteil,
weil er die Unverwertbarkeit die-
ses Beweismittels vor dem Sach-
richter geltend machen kann. 101

Die Anordnung eines psychia-
trischen Gutachtens stellt nach
Ansicht des Bundesgerichts kei-
neu nicht wiedergutzumachen-
den Nachteil dar.102

3.4 Bundesgesetz über
die Freizügigkeit der
Anwältinnen und Anwälte
I Art. 12 lit. a BGFA i.V.m.
Art. 14 StGB (strafbare Einrei-
chungvon Beweismitteln?): Das
Bundesgericht hat den Frei-
Spruch eines Prozessanwalts auf-
gehoben, der in einem Arbeits-
streit ein Dokument eingereicht
hatte, welches dem Bankgeheim-
nis unterworfene Informationen
enthielt. Die Einreichung des
Dokuments war nach Ansicht
des Bundesgerichts sachlich
nicht notwendig, "l O3

91 Urteil 6B_895/2019
vom 15.9.2020.

92 Urteil 6B_1451/2019
vom 11.6.2020.

93 Urteil 6B_1430/20l9
vom 10.7.2020.

94 Urteil 6B_16/2020
vom 27.2.2020.

95 Urteil 6B_1473/2019
vom 13.8.2020 (vgl. auch
BGE 144 IV 202 E. 2.2).

96 Urteil 6B_1347/2019
vom 11.8.2020.

97 Urteil 6B_130/2020
vom 17.9.2020.

98 UrteU 6B_171/2020
vom 8.10.2020.

99 Urteil 6B_491/2020
vom 13.7.2020.

100 Urteil 1B_599/2019
vom 22.7.2020.

101 Urteil 1B_495/2019
vom 29.10.2019.

102 Uneil 1B_415/2020
vom 12.10.2020.

103Uneil6B_247/20l9
vom 22.6.2020.
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Aktuelle Kommentare zum
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Magda Streuli-Youssef (Hrsg.)
Lauterkeitsrecht,
3. Auflage

Helbing, Basel 2020,
538 Seiten, Fr. 248-

Reto Heizmann und
Leander D. Loacker (Hrsg.)
UWG-Kommentar

Dike, Zürich 2018,
1657 Seiten, Fr. 398.

as Bundesgesetz gegen
den. unlauteren Wettbe-
werb(UWG)hatinden

letzten Jähren in der Beratungs-
und Gerichtspraxis an Bedeutung
gewonnen. Entsprechend grosser
wurde die Auswahl in der Litera-
tur dazu. Gleich zwei aktuelle
Werke nehmen sich der Materie
an. Zum einen das Schweizeri-
sehe Immaterialgüter- und Wett-
bewerbsrechtvon Magda Streuli-
Youssef, zum anderen der erstmals
erschienene Kommentar zum
Bundesgeserz gegen den unlaute-
ren Wettbewerb von Reto Heiz-
mann und Leander Loacker.

Im Kommentar von Heizmann
und Loacker werden sämtliche
Detailfragen zum UWG durch
hochspezialisierte Autoren abge-
deckt. Neben Historie, ökonomi-
sehen Grundlagen, materiellen
und prozessualen Aspekten, der

Einbettung in die EU-Rahmen-
bedxngungen sowie Hinweisen
zum IPR und IZPR ist der Kom-
mentar mit Rechtsvergleichen ver-
sehen. Er ist denn auch sehr aus-

«Wer 2020 ein
Werk zum UWG
anschaflTen möchte,
hat zwei interessante
Alternativen zur
Auswahl55

führlich. Hervorhebungen von
wichtigen Begriffen helfen, sich
rasch zu orientieren.

Das Werk von StreuIi-Youssef
folgt hingegen den Linien von Ge-
setzgebung und Rechtsprechung.
Dabei stellt es die wichtigsten
Grundlagen zum UWG über-
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schaubar dar und trägt den aktu-
elisten Entwicklungen Rechnung.
Weiterfahrende Hinweise findet
der Leser in übersichtlichen Ver-
weisen. Das ist die Stärke dieses
Werkes, welches pragmatisch und
übersichtlich die wichtigsten In-
formadonen zum UWG kompakt
wiedergibt.

Sowohl der Kommentar von
Heizmann und Loacker als auch
das Buch von Streuli-Youssefbe-
dienen UWG-Experten in der Ad-
vokatur, beim Gericht oder in der
Wissenschaft mit ausreichendem
Fachwissen. Wer den Kommen-
tar von Heizmann und Loacker
angeschafft hat, braucht zurzeit
kaum zusätzliche Literatur zum
Thema. Wer aber 2020 ein Werk
zum UWG anschaffen möchte,
hat zwei interessante und aktuel-
le Alternativen zur Auswahl.

Fabio Babey
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